
BGE 111 IV 45
Bundesgericht (BGE), 1985-02-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_111 IV 45

FR: ATF 111 IV 45

IT: DTF 111 IV 45

Regeste

Regeste Art. 264 BStP, Art. 351 StGB; Bestimmung des Gerichtsstandes. Die
Anklagekammer des Bundesgerichtes kann nur angerufen werden, solange der Täter wegen
der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen verfolgt wird; das ist erst dann nicht mehr
der Fall, wenn über den Schuld- und den Strafpunkt entschieden und damit das Verfahren
mindestens vor einer Instanz abgeschlossen ist. (In casu hatte die Kriminalkammer des
Kantons Thurgau beschlossen, den Fall auszusetzen und die Staatsanwaltschaft zur
Einholung eines psychiatrischen Gutachtens einzuladen.)

Erwägungen

E. 1
Dass - wie die Gesuchstellerin geltend macht - in Anwendung von Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
und 349 StGB X. und Y. im Kanton Thurgau zu verfolgen sind, ist unbestritten. Die
Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau vertritt jedoch die Auffassung, es sei im Kanton
Thurgau bezüglich X. bereits ein Strafurteil ergangen, auch wenn dieses noch ein
unvollständiges sei; in den Erwägungen des Entscheides der Kriminalkammer sei X.
nämlich im Sinne der Anklage schuldig gesprochen worden und es sei lediglich noch die
Frage der Strafzumessung bzw. der Anordnung einer Massnahme nicht geklärt.

E. 2
Die Anklagekammer des Bundesgerichts kann nur angerufen werden, solange der Täter
wegen der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen verfolgt wird. Das ist erst dann
nicht mehr der Fall, wenn ein Sachurteil vorliegt (s. BGE 106 IV 159 E. b), mit anderen
Worten, wenn über den Schuld- und den Strafpunkt entschieden und damit das Verfahren
mindestens vor einer Instanz BGE 111 IV 45 S. 47 abgeschlossen ist. Das trifft hier nicht
zu. Der erwähnte Beschluss der Kriminalkammer stellt keinen solchen Verfahrensabschluss
dar. Vielmehr wurde damit das Urteil bezüglich X. ausgesetzt, bis ein Gutachten über
dessen Zurechnungsfähigkeit vorliegt und damit über die Sanktion entschieden werden
kann. X. muss somit auch hinsichtlich der ihm von den Thurgauer Behörden vorgeworfenen
strafbaren Handlungen noch als verfolgt gelten. Darüber hilft der Einwand der
Gesuchsgegnerin nicht hinweg, wonach die Würdigung des in Auftrag gegebenen
psychiatrischen Gutachtens auf dem Schriftweg geschehe und der abschliessende Entscheid
ohne mündliche Verhandlung ergehe. Es wird sich erst aufgrund des Expertenberichts
entscheiden lassen, ob in concreto das Verfahren tatsächlich ohne neue Hauptverhandlung
wird abgeschlossen werden können; das Gutachten stellt nämlich ein neues Beweismittel
dar, mit welchem neue Tatsachen ins Verfahren eingeführt werden können, zu denen der
Angeklagte Anspruch auf Stellungnahme hat. Dabei ist nicht schlechtweg ausgeschlossen,
dass sich eine Anhörung des Experten als notwendig erweisen könnte. Geht man aber vom
Gesagten aus, steht der Übernahme des gegen X. im Kanton Graubünden geführten



Verfahrens durch die Behörden des Kantons Thurgau von Gesetzes wegen nichts entgegen.

E. 3
Einem Gesuch um Bestimmung des Gerichtsstandes wird zwar nach der Praxis in der Regel
keine Folge gegeben, wenn es erst unmittelbar vor der Aburteilung gestellt wird ( BGE 94
IV 47 , BGE 87 IV 47 ). Indessen ist nicht zu übersehen, dass es gerade im vorliegenden
Fall von Belang ist, in die Beurteilung des noch minderjährigen X. durch den Psychiater
auch das strafbare Verhalten einzubeziehen, dessen jener im Kanton Graubünden
beschuldigt wird. Dann aber ist es am Platz, X. auch einer einheitlichen gerichtlichen
Beurteilung zu unterwerfen, wie sie für den Regelfall nach Art. 68 und 350 StGB geboten
ist. Die Thurgauer Behörden sind deshalb mit der Verfolgung und Beurteilung aller X. zur
Last fallenden Delikte zu betrauen mit der Folge, dass sie in Anwendung von Art. 349 StGB
auch dessen Mittäter Y. in ihr Verfahren werden einbeziehen müssen.
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